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Zuletzt modifiziertes Rechtsbegehren betreffend Stufenklage:
(Urk. 95/1 S. 3i.V.m. Urk. 85 S. 2 ff.)

"Es sei die Frist zur Einreichung der Replik abzunehmen und es sei
das Hauptverfahren bis Ende Februar 2019 zu sistieren,

und es seien wahrend der Sistierung:
a) [...]
und es sei

b) der Beklagte zur Edition der mit der Stufenklage beantragten Do-
kumente zu verpflichten, soweit nicht bereits vom Beklagten ein-
gereicht, und jener Dokumente im Zusammenhang mit dem
Hauskauf, deren Edition sich aus act. 79 ergibt, namlich:

Zur Festlegung der Leistungsfahigkeit des Beklagten:
- die Jahresrechnung der Firma C. GmbH 2017

- die Buchhaltung der Firma C. GmbH 2015, 2016 und 2017
(inkl. allen Kontiblattern) samt allen Belegen

- die Steuererklarung 2017 samt allen Beilagen

- detaillierte Auszuge aller Privatkonti des Beklagten, namlich:
D. -Privatkonto, E. -Privatkonto, F. , G. -
Privatkonto, H. -Konto (fir die Konto-Nummern: siehe
act. 79, Ziffer 3.1, S. 27) sowie der zusatzlichen Konti:

l. -Konti 1, 2 (act. 80/36) und 3

alle Auszuge ab dem 1.1.2014 bis zum Tage der Edition mit Aus-
nahme des H. -Kontos 25.05.2018: hievon der Auszug erst
ab dem 1.1.2018 bis zum Tag der Edition

- detaillierte Auszlige der Geschaftskonti Einzelunternehmung,

l. -Konto und J. Privatkonto (fur die Konto-Nummern:
siehe act. 80/47 und 48)
- detaillierte Auszige der Konti der Firma C. GmbH, namlich:

Kontoverbindung und Konto-Nummern ergeben sich aus den zu
edierenden Buchhaltungsunterlagen,

alle Auszuge ab dem 1.1.2014 bis zum Tage der Edition

Zur Festlegung der Errungenschaft:

- die Jahresrechnung 2015 der Einzelfirma des Beklagten sowie
der Firma C. GmbH sowie

je die detaillierten Buchhaltungen samt Kontoblattern und Bele-
gen fur die Jahre 2014 und 2015

- die detaillierten Auszuge all seiner Konti (private Konti und ge-
schaftliche Konti, aufgelistet obig unter dem Titel "Zur Festlegung



der Leistungsfahigkeit des Beklagten" sowie insbesondere auch
jene der Firma C. GmbH),

ab 1.1.2014 bis zum guterrechtlichen Stichdatum

- Belege Uber alle Zahlungen zum Kauf der ehelichen Liegenschaft,
insbesondere jener Zahlungen "restliche Mittel" genannt in act. 79
(Ziffer 4.1, S. 35) in der Hohe von CHF 195'471.00

- Unterlagen Uber allfallige wertvermehrende Investitionen in das
Haus

c) [..]
Eventualiter:

Bei Abweisung des Sistierungsgesuches sei neu eine angemessene
Frist, mindestens 30 Tage, anzusetzen zur Einreichung der Replik,

und es sei

a) Uber das Begehren um Edition der mit der Stufenklage beantrag-
ten Dokumente (1. Stufe der Stufenklage, materielles Editions-
recht) das Teilurteil zu erlassen,

[..]

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zuzlglich 7.7% Mehr-
wertsteuer zu Lasten des Beklagten."

Angefochtenes Teilurteil vom 10. September 2020:
(Urk. 213 S. 19 ff.)

Der Beklagte wird verpflichtet, dem hiesigen Gericht zu Handen der Klagerin
innert 20 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils die folgenden

Urkunden schriftlich, im Doppel einzureichen:

- vollstandige Buchhaltungen inkl. allen Kontoblattern und Buchungsbe-
legen der Firma C. GmbH der Jahre 2014 und 2015;

- vollstandige Buchhaltungen inkl. allen Kontoblattern und Buchungsbe-
legen der Einzelfirma K. des Beklagten der Jahre 2014 und
2015;

- samtliche Beilagen zur Steuererklarung 2017 des Beklagten;



- detaillierte Kontoauszlige der folgenden Konten, jeweils vom 1. Januar
2014 bis und mit 5. Februar 2015:

- D._ -Privatkonto Nr. 4;
- E.  -Privatkonto Nr. 5;
- F.__ Nr.6;

- H.__ -Konto Nr. 7;

- G.__ -Privatkonto Nr. 8;
- . -Konto Nr. 1;

- . -Konto Nr. 2;

- . -Konto Nr. 3;

- detaillierte Kontoauszuge aller Geschaftskonten der Firma C.
GmbH der Jahre 2014 bis und mit 2018;

- detaillierte Kontoauszlige aller Geschaftskonten der Einzelfirma
K. des Beklagten der Jahre 2014 und 2015;

- Belege uber allfallige wertvermehrende Investitionen in die eheliche

Liegenschaft an der ...-strasse ... in L. [Ortschaft].
Im Mehrumfang wird die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen.

Die Entscheidgebuhr wird auf Fr. 1'000.— festgesetzt. Allfallige weitere Aus-

lagen bleiben vorbehalten.

Die Gerichtskosten werden der Klagerin zu 15% und dem Beklagten zu 85%

auferlegt.

Der Beklagte wird verpflichtet, der Klagerin eine reduzierte Parteientschadi-

gung von Fr. 2'154.— (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen.



5.  [Schriftliche Mitteilung]

6. [Rechtsmittel]

Berufungsantrage:

des Beklagten und Berufungsklagers (Urk. 212 S. 2):

"1. Es sei Dispositiv Ziff. 1 des Teilurteils des Bezirksgerichts Bllach vom
10. September 2020 aufzuheben und die Stufenklage der Berufungsbeklagten
abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

2. Es sei Dispositiv Ziff. 2 des Teilurteils des Bezirksgerichts Bulach vom
10. September 2020 aufzuheben und die erstinstanzlichen Gerichtskosten
vollumfanglich der Berufungsbeklagten aufzuerlegen.

3. Es sei Dispositiv Ziff. 3 und 4 des Teilurteils des Bezirksgerichts Bulach vom
10. September 2020 aufzuheben und die Berufungsbeklagte zu verpflichten,
dem Berufungsklager eine volle Parteientschadigung im Betrag von
Fr. 2'500.— (zuzuglich MwSt.) zu bezahlen.

4. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuzlglich Mehrwertsteuer) zu-
lasten der Berufungsbeklagten."

der Klagerin und Berufungsbeklagten (Urk. 218 S. 2):

"Die Berufungsantrage des Berufungsklagers sind vollumfanglich abzuweisen,

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zuzlglich 7.7% Mehrwertsteuer zu Las-
ten des Berufungsklagers."

Erwagungen:
1.  Streitgegenstand
A. (fortan Beklagter) und B. (fortan Klagerin) sind verheiratet und ha-
ben zwei gemeinsame Kinder (M. , geb. tt.mm.2009 und N. , geb.

tt.mm.2010). Die Vorinstanz regelte mit Eheschutzurteil vom 8. April 2015 die Fol-
gen des Getrenntlebens der Parteien; das Urteil wurde auf Berufung beider Par-
teien hin mit Entscheid der Kammer vom 16. Marz 2016 teilweise neu gefasst. Mit

Urteil der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zirich vom 14. Juli 2017



wurde der Beklagte rechtskraftig der Gefahrdung des Lebens sowie weiterer De-

likte im Kontext hauslicher Gewalt zu Lasten der Klagerin schuldig gesprochen.

Seit Mitte Juni 2017 stehen die Parteien vor Vorinstanz im Scheidungsverfahren.
Mit Teilurteil vom 10. September 2020 wurde im Rahmen einer Stufenklage Uber
Editionsbegehren der Klagerin befunden. Der die Berufung fihrende Beklagte er-
achtet das Vorgehen der Vorinstanz unter mehreren Titeln als verfehlt. Im Einzel-

nen prasentiert sich die Prozessgeschichte wie folgt:

2. Prozessgeschichte

2.1.  Mit Eingabe vom 15. Juni 2017 (Datum Poststempel) leitete die Klagerin
die vorliegende Scheidungsklage ein (Urk. 1). Nach Durchfuhrung der Einigungs-
verhandlung verbunden mit einer Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnah-
men (Prot. | S. 13 ff.) ordnete die Vorinstanz einen vollen doppelten Schriften-
wechsel an (Urk. 59, 71, 82, 87 und 112) und nahm danach Parteivortrage an-
I&sslich der Hauptverhandlung entgegen (Prot. | S. 48 ff.). Zur Vermeidung von
Wiederholungen sei im Ubrigen auf die vorinstanzliche Darstellung des Prozess-
verlaufs in deren Teilurteil verwiesen (vgl. Urk. 213 S. 6 f.). Am 10. September
2020 schrieb die Vorinstanz das klagerische Auskunftsbegehren infolge Gegen-
standslosigkeit teilweise ab und erliess im Ubrigen ein Teilurteil betreffend die
Pflicht des Beklagten zur Auskunftserteilung (erste Stufe der Stufenklage;

Urk. 208 S. 19 ff. = Urk. 213 S. 19 ff.).

2.2. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2020 erhob der Beklagte Berufung gegen
das vorinstanzliche Teilurteil mit den eingangs angefuhrten Antragen (Urk. 212

S. 2 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-211). Der Beklagte
leistete den ihm mit Verfigung vom 1. Dezember 2020 auferlegten Kostenvor-
schuss in Hohe von Fr. 3'000.— fristgerecht (Urk. 215 f.). Die Berufungsantwort
der Klagerin mit dem Begehren auf Abweisung der Berufung datiert vom 15. Feb-
ruar 2021 (Urk. 217 f.). Die Parteien liessen sich unaufgefordert je ein weiteres
Mal mit Eingaben vom 8. Marz 2021 und 6. April 2021 vernehmen (Urk. 220 und
222). Das rechtliche Gehoér wurde gewahrt (vgl. Urk. 221 und 223).



2.3. Das Berufungsverfahren ist spruchreif.

3. Berufungsvoraussetzungen / Prozessuales

3.1.  Nach Eingang der Berufung pruft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we-
gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Berufung ging rechtzei-
tig, schriftlich begrindet und mit konkreten Antréagen versehen bei der Rechtsmit-
telinstanz ein (Urk. 209 und 212). Der Beklagte ist durch das vorinstanzliche Urteil
beschwert und zur Rechtsmittelerhebung legitimiert; fir das Rechtsmittel gegen
den vorinstanzlichen Entscheid ist das angerufene Obergericht zustandig. Unter
dem Vorbehalt rechtsgenugender Begriundung (Art. 311 Abs. 1 ZPO und E. 3.3)

ist auf die Berufung einzutreten.

3.2. Mit der Berufung wurden weder die Verfugung betreffend Abschreibung in-
folge Gegenstandslosigkeit noch die teilweise Abweisung der Klage auf Aus-
kunftserteilung (Dispositiv-Ziffer 1 Absatz 2 des Urteils) angefochten. Diese Rege-
lungen sind in Rechtskraft erwachsen. Der Klagerin lief die Frist fur die Beantwor-
tung der Berufung am 15. Februar 2021 ab, weshalb die Rechtskraft hinsichtlich
der Dispositiv-Ziffer 1 Absatz 2 des angefochtenen Urteils am 16. Februar 2021

eintrat (vgl. Urk. 217). Davon ist Vormerk zu nehmen.

3.3. Das Berufungsverfahren ist ein eigenstandiges Verfahren. Es dient nicht
etwa der Vervollstandigung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern vielmehr
der Uberpriifung und Korrektur des angefochtenen Entscheides im Lichte konkret
dagegen vorgebrachter Beanstandungen (BGE 142 111 413 E. 2.2.1). Die Beru-
fungsschrift muss — im Gegensatz zur Klageschrift — nicht nur eine tatsachliche,
sondern auch eine rechtliche Begrindung enthalten (ZK ZPO-Reetz/Theiler, Art.
311 N 36). Die Beanstandungen am angefochtenen Entscheid haben die Parteien
innert der Berufungs- bzw. Berufungsantwortfrist vollstandig vorzutragen (BGE
142 111 413 E. 2.2.4 mit Hinweisen). Vor Obergericht haben die Parteien mittels
klarer und sauberer Verweisungen auf die Ausfuhrungen vor der Vorinstanz zu
zeigen, wo sie die massgeblichen Behauptungen, Erklarungen, Bestreitungen

vorgetragen und auch Beweisantrage gestellt haben.



In diesem Sinne ist die Berufungsinstanz namentlich nicht gehalten, von sich aus
wie ein erstinstanzliches Gericht alle sich stellenden tatsachlichen und rechtlichen
Fragen zu untersuchen, wenn keine entsprechenden Rugen der Parteien vor der
zweiten Instanz vorliegen. Abgesehen von offensichtlichen Mangeln hat sich das
Berufungsgericht grundsatzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Beru-
fungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu
beschranken. Oder mit andern Worten: Die Rugen der Parteien geben das Pru-
fungsprogramm der Berufungsinstanz vor, und der angefochtene Entscheid ist
grundsatzlich nur auf die gerugten Punkte hin zu Uberprifen. In rechtlicher Hin-
sicht ist das Berufungsgericht — in Anwendung des Grundsatzes iura novit curia —
bei dieser Prifung jedoch weder an die Erwagungen der ersten Instanz noch an
die Argumente der Parteien gebunden. Auch in tatsachlicher Hinsicht ist es nicht
an die Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts gebunden, auch wenn der
erstinstanzliche Entscheid bei fehlenden Sachverhaltsrigen der Parteien im Beru-
fungsverfahren in der Regel als Grundlage des Rechtsmittelverfahrens dient. Im
Berufungsverfahren sind die Parteien sodann gehalten, erstinstanzlich gestellte
Beweisantrage, denen nicht entsprochen wurde, zu wiederholen. Soweit im Beru-
fungsverfahren keine Sachverhaltsrugen vorgetragen werden, bildet der erstin-
stanzliche Entscheid in der Regel die Grundlage des Rechtsmittelverfahrens
(BGE 144 111 394 E. 4.1.4. und 4.2.).

3.4. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) kdnnen im Berufungsverfahren
grundsatzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO beruck-
sichtigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und
trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konn-
ten (lit. b). Im Bereich des Untersuchungsgrundsatzes gemass Art. 296 ZPO (be-
treffend samtliche Kinderbelange) kdnnen die Parteien mit der Berufung jedoch
Noven vortragen, unabhangig davon, ob die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1
ZPO erfullt sind (BGE 144 111 349 E. 4.2.1).

4.  Grundlagen zur Stufenklage und zum Auskunftsbegehren

4.1. Bei Stufenklagen sind ein Hilfsbegehren auf Information und der Hauptan-

spruch in der Weise objektiv gehauft, dass Uber das Hilfsbegehren zuerst zu ent-



scheiden ist. Nach Erteilung der Information und entsprechender Bezifferung kann
Uber das Hauptbegehren entschieden werden. Der Entscheid Uber den Hilfsan-
spruch auf Auskunftserteilung ist ein Teilentscheid. Art. 85 Abs. 1 ZPO regelt so-
wohl die unbezifferte Forderungsklage im engeren Sinne einerseits wie

die Stufenklage andererseits. Die Stufenklage ist dadurch charakterisiert, dass ein
materiellrechtlicher Hilfsanspruch auf Rechnungslegung mit einer unbezifferten
Forderungsklage verbunden wird. Keine Stufenklage liegt daher vor, wenn kein
selbstandiger Hilfsanspruch auf Auskunftserteilung besteht, der mit der unbeziffer-
ten Forderungsklage verbunden werden kann (vgl. BGE 140 Il 409 E. 4.3).

4.2. Nach Art. 170 ZGB kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft Uber dessen
Einkommen, Vermogen und Schulden verlangen. Auf sein Begehren kann das
Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskunf-
te zu erteilen und die notwendigen Urkunden vorzulegen. Der Umfang der Aus-
kunftspflicht differiert entsprechend dem Kontext und den in Frage stehenden An-
spruchen, insb. der Interessen an einer korrekten Festsetzung der Unterhaltsan-
spruche bzw. der glterrechtlichen Auseinandersetzung. Es besteht eine Pflicht,
sich gegenseitig Uber die massgebenden wirtschaftlichen Gegebenheiten Aus-
kunft zu erteilen. Bei der Bestimmung des Umfangs der Auskunftspflicht kommt
es darauf an, fur welchen Zweck und zur Begriindung welcher mdglichen Rechts-
anspruche Auskunft verlangt wird. Das Bundesgericht erwog, dass folgende
Punkte zum Inhalt des Auskunftsbegehrens gehoren: die gewiinschten Auskinf-
te/Dokumente, die zu klarenden Tatsachen und die Personen, welche die ent-
sprechenden Informationen beizubringen haben; die Informationen mussen so-
dann geeignet sein, den behaupteten Anspruch zu beweisen (BGer 5C.308/2001
vom 22. Januar 2002, E. 4.a). Wenn eine guterrechtliche Auseinandersetzung
durchzufiihren ist, schliesst die Auskunftserteilung nicht nur eine Bilanz, sondern
auch eine detaillierte Abrechnung mit Belegen ein. Ein Rechtsschutzinteresse
hinsichtlich Auskunftserteilung entfallt dann, wenn bestimmte Anspriche aner-
kannt werden (insb. die Unterhaltsanspriiche). Ausgeschlossen ist ein Auskunfts-
begehren aus blosser Neugier oder Schikane, insb. um weitere, fur die zu pru-
fenden oder geltend gemachten Anspriche nicht unbedingt erforderlichen Infor-
mationen zu erhalten (BSK ZGB I-Schwander, Art. 170 N 15).
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4.3. Anders als bei der vorsorglichen Beweisfihrung gemass Art. 158 ZPO darf
das Auskunftsbegehren hinsichtlich der verlangten Auskunfte eine gewisse Un-
scharfe aufweisen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit durfen nicht zu hoch
angesetzt werden (vgl. Kokotek, Die Auskunftspflicht des Ehegatten nach Art. 170
ZGB, Diss., Zurich 2012, S. 18, S. 57 ff.). Die Beschrankung des Auskunftsrechts
auf erforderliche Auskunfte und notwendige Urkunden bedeutet, dass die betref-
fende Partei nur zur Erteilung von Auskunften verpflichtet werden kann, wenn die-
se zur Begrindung eines materiellrechtlichen Anspruchs bendétigt werden, fur den
ein Rechtsschutzinteresse besteht. Ob sich der Anspruch mit der verlangten Aus-
kunft tatsachlich begrinden lasst, hat das Gericht nicht zu prufen. Bei Leistungs-
klagen (wie im Guterrecht/Unterhaltsrecht) ergibt sich das Rechtsschutzinteresse
aus dem geltend gemachten Anspruch; es muss daher nicht besonders nachge-
wiesen werden. Es ist zu verneinen, wenn das Auskunftsbegehren aus blosser
Neugier oder zum Zweck der Ausforschung gestellt wird (Kokotek, a.a.O., S. 38
f.). Bei einem guterrechtlichen Anspruch gibt es keine Vermdgenswerte, die keine
Rolle spielen. Vom Auskunftsrecht erfasst sind alle Vermdgenswerte und Schul-
den (Kokotek, a.a.0., S. 61). Es kann (jedoch nur) Auskunft Gber Tatsachen und
Umstande verlangt werden, die fur den betreffenden eherechtlichen Anspruch

entscheidrelevant bzw. potentiell entscheidrelevant sind (Kokotek, a.a.O., S. 99 ff.).

4.4. Davon zu unterscheiden sind prozessuale Editions- und Auskunftspflichten
gestutzt auf das Verfahrensrecht, welche in Art. 150 ff. ZPO geregelt werden. Je-
de Partei hat das Recht zu beantragen, dass das Gericht Uber streitige und ent-
scheidwesentliche Tatsachen Beweise abnimmt, nétigenfalls auch die Gegenpar-
tei zur Herausgabe von Beweismitteln verpflichtet. Wer welche Beweismittel ein-
zureichen hat, legt das Gericht in sog. Beweisverfugungen fest (Art. 154 ZPO; vqgl.
BGer 5A_421/2013 vom 19. August 2013, E. 1.2.1 f.).

4.5. Eine objektive Klagenhaufung ist grundsatzlich zulassig, sofern zur Beurtei-
lung der geltend gemachten Anspriche das gleiche Gericht sachlich zustandig
und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 ZPO). Verfolgt ein Ehegatte
seinen Anspruch nach Art. 170 ZGB in einem unabhangigen Verfahren, ist dieses
vom Gericht im summarischen Verfahren (Art. 271 lit. d ZPO) zu behandeln (BGer
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5A 9/2015 vom 10. August 2015, E. 3.1). Wird der Auskunftsanspruch im Schei-
dungsverfahren geltend gemacht, ist das Erfordernis der gleichen Verfahrensart
somit an sich nicht erfullt. Das Bundesgericht erwog indes, dass das in Art. 170
ZGB verankerte Auskunftsrecht des Ehegatten vorfrageweise geltend gemacht
werden kann; der richterliche Entscheid darlber ergeht nach einer umfassenden
Prufung in rechtlicher und tatsachlicher Hinsicht und entfaltet materielle Rechts-
kraft (vgl. BGer 5A_600/2016 vom 30. Mai 2017, E. 2.1).

5. Anfechtungsobijekt / Scheidung auf Klage / Rechtsbegehren

5.1. Anfechtungsobjekt ist das Teilurteil vom 10. September 2020, mit dem das
Hilfsbegehren auf Auskunftserteilung im Rahmen der Stufenklage teilweise gut-
geheissen wurde; Uber den Hauptanspruch der Klagerin und den weiteren Gang
des Verfahrens hat die Vorinstanz noch nicht entschieden. Mit seiner Vorbemer-
kung (Urk. 212 S. 3 f.) beanstandet der Beklagte die Prozessleitung der Vo-
rinstanz, setzt sich aber nicht erkennbar direkt mit dem Gegenstand des Hilfsbe-
gehrens auseinander. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Gleiches gilt fur die ge-
stutzt auf Akten des Migrationsamtes vorgenommene Unterhaltsberechnung der
Klagerin und deren neue Erkenntnisse zum Guterrecht in der Berufungsantwort
(Urk. 218 S. 16 ff.).

5.2. Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begrindung eingereicht wer-
den (Art. 290 ZPO). Kommt an der Einigungsverhandlung keine Einigung zustan-
de, setzt das Gericht der Klagerin Frist zur Nachreichung der schriftlichen Klage-
begriandung (Art. 291 Abs. 3 ZPO). Wenn der Beklagte dartut, auf die Stufenklage
ware nicht einzutreten gewesen, weil sie unbegriindet eingereicht worden sei
(Urk. 212 S. 5), steht diese Auffassung im Widerspruch zur anwendbaren Pro-

zessordnung; darauf ist nicht abzustellen.

5.3. Insofern der Beklagte sich in der Berufung auf den Standpunkt stellt, die

Rechtsbegehren der Klagerin sowie die Begrindung dazu seien prozessrechtlich
unklar und widerspruchlich (Urk. 212 S. 6), setzt er sich nicht mit den vorinstanzli-
chen Erwagungen dazu auseinander; die Vorinstanz gelangte in einer Abwagung

zum Schluss, dass aus dem Rechtsbegehren in der unbegrindeten Klage wie
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auch in der Klagebegrindung ersichtlich sei, dass die Klagerin ihren Anspruch auf
Auskunftserteilung im Sinne eines Hilfsanspruchs mit noch unbestimmten bzw.
nicht abschliessend bezifferten Rechtsbegehren im Hauptanspruch auf Leistung
von nachehelichem Unterhalt bzw. Aufteilung der Errungenschaften verbinde
(Urk. 213 S. 9 ff.). Mangels Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid ist auf

die Ruge des Beklagten nicht einzugehen (vgl. ferner E. 7.1 f.).

5.4. Die Vorinstanz erwog, die Klagerin habe die in der unbegrindeten Schei-
dungsklage erstmals gestellten Rechtsbegehren zur Stufenklage mehrfach modi-
fiziert, was entgegen der Auffassung des Beklagten ohne weiteres im Sinne von
Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO zulassig sei. Es handle sich nicht um neue Antrage son-
dern um eine Prazisierung der Auflistung der zu edierenden Dokumente; daher
sei Uber das zuletzt gednderte Rechtsbegehren gemass Eingabe vom 31. August
2018 zu entscheiden (Urk. 213 S. 13; Urk. 85; Urk. 95/1 S. 3).

5.4.1. Der Beklagte beanstandet mit seiner Berufung, die Klagerin habe in ihrer
Replik (Urk. 95/1) die Stufenklage aufrecht erhalten, auf die Eingabe vom 31. Au-
gust 2018 verwiesen (Urk. 85) und diese zum integrierenden Bestandteil der Rep-
lik erklart. Parteibehauptungen waren aber in der Replik aufzustellen gewesen.
Ein Verweis auf andere Eingaben sei unzulassig; es sei nicht Sache des Gerichts,
Parteibehauptungen aus anderen Eingaben zusammenzusuchen. Auf die Ausfih-
rungen in der Eingabe vom 31. August 2018 sei mangels Prozesskonformitat
nicht abzustellen (Urk. 212 S. 7).

5.4.2. Ein Verweis auf die Akten kann zulassig sein, wenn er nicht dazu fuhrt,
dass die Gegenpartei und das Gericht die Tatsachen aus der Beilage selbst zu-
sammensuchen mussen. Es genugt nicht, dass in den Beilagen die verlangten In-
formationen in irgendeiner Form vorhanden sind. Es muss auch ein problemloser
Zugriff darauf gewahrleistet sein, und es darf kein Interpretationsspielraum ent-
stehen. Der entsprechende Verweis in der Rechtsschrift muss spezifisch ein be-
stimmtes Aktenstiick nennen und aus dem Verweis muss selbst klar werden, wel-
che Teile des Aktenstlicks als Parteibehauptung gelten sollen (vgl. BGer

4A 284/2017 vom 22. Januar 2018, E. 4.3). Die Klagerin verwies in ihrer Replik
vom 1. November 2018 unter spezifischer Nennung der beizubehaltenden Antra-
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ge und der noch massgeblichen Ziffern der Begriindung auf die Eingabe vom 31.
August 2018 (Urk. 95/1 S. 3; Urk. 85). Die Vorinstanz hat daher in zulassiger Wei-
se auf die Antrage und die Begriindung gemass der Eingabe vom 31. August
2018 abgestellt (vgl. auch Urk. 218 S. 14).

5.4.3. Wenn sich der Beklagte schliesslich daran stosst, dass die Klagerin auch
nach der Hauptverhandlung noch Editionsbegehren stellte, ohne sie in einen Kon-
text zur hangigen Stufenklage zu stellen (Urk. 212 S. 8), so ist darauf hinzuwei-
sen, dass diese Begehren nicht Teil das angefochtenen Entscheids und damit

auch nicht zu beurteilen sind (vgl. E. 5.1).

6. Prozessleitung / Rechtsschutzinteresse

6.1. Das Gericht leitet den Prozess. Es erlasst die notwendigen prozessleiten-
den Verfligungen zur ztgigen Vorbereitung und Durchfihrung des Verfahrens
(Art. 124 Abs. 1 ZPO).

6.1.1. Die Vorinstanz erwog, dass insoweit ein prozessuales Versehen vorliege,
als sie zu samtlichen Scheidungsfolgen einen doppelten Schriftenwechsel ange-
ordnet und die Hauptverhandlung durchgefiihrt habe. Der Entscheid Uber den von
Beginn an beantragten Auskunftsanspruch der Klagerin sei nachzuholen

(Urk. 213 S. 12).

6.1.2. Der Beklagte macht in der Berufung geltend, die Vorinstanz habe die Kla-
gerin mit den prozessleitenden Verfugungen vom 2. Juli und 5. September 2018
unmissverstandlich aufgefordert, die Tatsachenbehauptungen und Beweismittel
abschliessend zu benennen; dagegen ware eine Beschwerde moglich gewesen,
bedeute doch die Nichtbehandlung des klagerischen Antrags einen nicht leicht
wieder gut zu machenden Nachteil; soweit prozessleitende Verfligungen nicht an-
gefochten wirden, missten sie Bestand haben, seien doch sowohl das Gericht
als auch die Gegenpartei gehalten, den Prozess nach Treu und Glauben zu fuh-
ren (Urk. 212 S. 8 ff.).

6.1.3. Prozessleitende Verfigungen stehen unter der Pramisse der freien Aban-

derbarkeit bis hin zum Endentscheid. Davon ausgenommen sind indes diejenigen
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Falle, in denen eine Wiedererwagung gegen die Gebote der Rechtssicherheit so-
wie des Handelns nach Treu und Glauben verstiesse (Muller, Prozessleitende
Entscheide im weiteren Sinne, ZZZ 2014/2015, S. 245 ff., 275). Das Gericht kann
also zur Sicherstellung eines flexiblen und sachgerechten Prozesses auf prozess-
leitende Verfigungen zurickkommen (vgl. ZK ZPO-Staehelin, Art. 124 N 6). Der
Standpunkt des Beklagten, nicht angefochtene prozessleitende Verfigungen
mussten Bestand haben, ist daher unzutreffend. Ferner legt er weder zureichend
dar, weshalb die beiden prozessleitenden Verfigungen der Vorinstanz im Sinne
von Art. 319 lit. b Ziff. 2 ZPO mit Beschwerde hatten angefochten werden kénnen,
noch fuhrt er aus, inwiefern das Gericht mit seinem begrundeten Vorgehen (vgl.
Urk. 213 S. 11 ff.) gegen das Gebot von Treu und Glauben verstossen haben soll.

Die Ruge des Beklagten ist unbegrindet.

6.2. Ist es der klagenden Partei unmoglich oder unzumutbar, ihre Forderung
bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte For-
derungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei obliegt der klagenden
Partei der Nachweis, dass und inwieweit eine Bezifferung unmadglich oder unzu-
mutbar ist (BGE 140 111 409 E. 4.3.2).

6.2.1. Der Beklagte fuhrt in der Berufung aus, dass die Klagerin zu keinem Zeit-
punkt substantiiert begrindet habe, weshalb ihr die Bezifferung des Hauptan-
spruchs unzumutbar bzw. unmaoglich sei. Auch die Vorinstanz gehe auf diese pro-

zessuale Voraussetzung nicht ein (Urk. 212 S. 6 und 8).

6.2.2. Die Bezifferung des Rechtsbegehrens ist insbesondere dann als unmoglich
anzusehen, wenn die Klagerin die Hohe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil
diese von Tatsachen abhangig ist, Uber die sie nicht verfugt und die nicht in ihrem
Einflussbereich liegen. Die Unmdoglichkeit ist gegeben, wenn diese Informationen
erst und nur durch das vorgangig zu behandelnde Auskunftsbegehren erlangt
werden konnen. Die Unmoglichkeit muss sich auf die Forderungsbezifferung be-
ziehen. Besteht diesbezuglich kein Informationsdefizit, kann von vornherein keine
Unmadglichkeit oder Unzumutbarkeit vorliegen und muss die Klage auch von Be-
ginn weg beziffert werden (vgl. Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage
nach Art. 85 ZPO, Diss. Luzern, Zurich/Basel/Genf 2013, Rz. 426 f.). Aus der
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Hilfsfunktion des praparatorischen Informationsanspruchs im Rahmen einer Stu-
fenklage folgt zugleich, dass er sich nur auf relevante Informationen beziehen
darf, das heisst auf solche, die fur die inhalts- oder umfangmassige Bestimmung
des Zielanspruchs von Interesse sind. Geht der Hilfsanspruch dartber hinaus, so
gerat er mit dem Ausforschungsverbot in Konflikt, das verhindern soll, dass die
Klagerin ihren Informationsanspruch dazu missbraucht, einen bloss vermuteten
Hauptanspruch ausfindig zu machen oder Anspruchsvoraussetzungen nachzu-
spuren, die den Inhalt oder Umfang des Hauptanspruchs gar nicht tangieren (vgl.
BGE 143 111 297, E. 8.2.5.4).

6.2.3. Es trifft zu, dass sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid abgese-
hen von einer theoretischen Erwagung (Urk. 213 S. 7) nicht explizit mit der Un-
moglichkeit der Bezifferung der klagerischen Antrage zum Unterhalt und zum Ga-
terrecht befasste. Indes prifte sie hinsichtlich jedes geltend gemachten Aus-
kunftsanspruchs das Rechtsschutzinteresse (Urk. 213 S. 14 ff.). Die Klagerin be-
hauptete im vorinstanzlichen Verfahren, dass ihr Unterlagen des Beklagten fehlen
wulrden, um dessen Einkommen und damit die Unterhaltsbeitrage sowie die guter-
rechtliche Abrechnung zu bestimmen (vgl. Urk. 218 S. 21 i.V.m. Urk. 67 S. 11 ff.
und 26 ff.). Es ist darauf hinzuweisen, dass sich in der vorliegenden Konstellation
das Rechtsschutzinteresse aus dem geltend gemachten Anspruch ergibt und die
Klagerin es daher nicht besonders behaupten oder nachweisen musste (vgl. E.
4.3). Indem die Vorinstanz ferner das Vorliegen des Rechtsschutzinteresses der
einzelnen Auskunftsbegehren prufte, befand sie implizit auch daruber, ob es der
Klagerin maoglich sei, ihre Hauptanspriche auf Unterhalt und aus Guterrecht zu
beziffern. Besteht ein Rechtsschutzinteresse am Hilfsanspruch nur dann, wenn er
sich auf relevante Informationen bezieht, das heisst auf solche, die fur die inhalts-
oder umfangmassige Bestimmung des Zielanspruchs von Interesse sind, so ist
immanent ein massgebender Bezug zur Bezifferung des Hauptanspruchs herge-
stellt. Die Vorinstanz hat daher mit der Prifung des Rechtsschutzinteresses an
den Auskunftsbegehren die Unmdglichkeit der Bezifferung des Hauptanspruchs

als Voraussetzung der Stufenklage mitgepruft; die Rlige des Beklagten geht fehl.
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7.  Bezifferung
7.1. Der Beklagte stellt sich mit der Berufung auf den Standpunkt, dass recht-

lich kein Raum mehr fUr die Aufrechterhaltung der Stufenklage bestehe, wenn ei-
ne Bezifferung der Rechtsbegehren vorliege (Urk. 212 S. 5). Die von der Klagerin
in der Klagebegrindung gewahlte Variante einer sog. provisorischen Bezifferung
des Unterhaltsanspruchs unter zusatzlicher Bedingung und in Verbindung mit ei-
ner Stufenklage sei in der Prozessordnung sodann nicht vorgesehen (Urk. 212 S.
6). Mit einer Bezifferung unter Vorbehalt habe die Klagerin in der Replik ferner
von der Stufenklage zu einer Forderungsklage gewechselt, welche nach Ab-
schluss des Beweisverfahrens zu beziffern sei. Schliesslich habe die Klagerin in
der Hauptverhandlung den nachehelichen Unterhaltsanspruch und die guterrecht-
lichen Anspriiche vorbehaltlos und abschliessend beziffert (Urk. 212 S. 7 f.). Die
Klagerin bestreitet unter Hinweis auf das vorinstanzliche Protokoll, dass die guter-
rechtlichen Anspriche abschliessend und vorbehaltlos beziffert worden seien
(Urk. 218 S. 14 f.). Einzig der fur die Bestimmung der guterrechtlichen Ansprtiche
massgebliche Wert der Einzelfirma K.__ im Jahr 2015 sei anerkannt worden
(Urk. 218 S. 15; Urk. 220 S. 4; Urk. 222 S. 6).

7.2. Die Stufenklage ist eine Erscheinungsform der unbezifferten Forderungs-
klage, bei welcher ebenfalls ein Mindeststreitwert im Sinne eines vorlaufigen
Streitwerts anzugeben ist (vgl. HGer ZH HG150195 vom 22. Mérz 2018, E.1.2.3
m.w.H.). Der Beklagte geht damit fehl in der Annahme, dass eine provisorische
Bezifferung bzw. eine Bezifferung unter Vorbehalt im Rahmen der Stufenklage

unzulassig sei.

7.3. Die Klagerin weist in der Berufungsantwort zu Recht darauf hin, dass sie
ihre guterrechtlichen Ansprutche anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhand-
lung unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Auskunft im Rahmen der Stufen-
klage beziffert habe (Urk. 218 S. 14; Prot. | S. 70). Diesbezuglich ist die Bean-
standung des Beklagten unbegriindet; es liegt keine definitive Bezifferung vor.
Hingegen ist dargetan, dass die Klagerin in der Hauptverhandlung die Unterhalts-
anspruche vorbehaltlos bezifferte (Prot. | S. 52 f.). Da der materiellrechtliche Aus-

kunftsanspruch in der Stufenklage als Hilfsanspruch ausgestaltet ist, der dazu
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dienen soll, den Hauptanspruch zu beziffern, fehlt es in der vorliegenden Konstel-
lation des bereits bezifferten Unterhaltsanspruchs an den Voraussetzungen zur
Beurteilung der Stufenklage (vgl. Art. 85 Abs. 1 ZPO) und damit des Hilfsan-
spruchs (vgl. Urk. 212 S. 5). In teilweiser Gutheissung der Berufung ist daher auf
das Auskunftsbegehren nicht einzutreten, insoweit es den Hauptanspruch auf Un-
terhalt betrifft; das bezieht sich auf sédmtliche Beilagen zur Steuererklérung 2017
des Beklagten (Urk. 213 S. 14 f. und 20), detaillierte Kontoausziige aller Ge-
schéftskonten der Firma C.___ GmbH der Jahre 2014 bis und mit 2018 sowie
detaillierte Kontoauszlige aller Geschéftskonten der Einzelfirma K. des Be-
klagten der Jahre 2014 und 2015 (Urk. 213 S. 16 und 20).

8. Materielles zum guterrechtlichen Auskunftsanspruch

8.1. Buchhaltung der Firmen des Beklagten

8.1.1. Die Vorinstanz erwog, dass die Klagerin die Edition der Buchhaltung inkl.
allen Kontenblattern und Belegen der C.__ GmbH sowie der Einzelfirma des
Beklagten der Jahre 2014 und 2015 beantrage. Die Klagerin behaupte, dass der
Beklagte per Ende 2015 seine Einzelfirma durch die GmbH abgeldst und im Jahr
2015 als Ubergangsjahr beide Firmen nebeneinander gefiihrt habe. Um die Ge-
schaftsvorgange nachvollziehen zu kdnnen, seien die vollstandigen Buchhaltun-
gen beider Firmen der Jahre 2014 und 2015, rund um den guterrechtlichen Stich-
tag, zu edieren. Die Klagerin habe ein Rechtsschutzinteresse daran, die Ge-
schaftsvorgange in guterrechtlicher Hinsicht nachvollziehen zu kénnen (Urk. 213
S. 14).

8.1.2. Der Beklagte halt daflr, die Klagerin habe den Wert der Einzelunterneh-
mung per 31. Dezember 2015 von Fr. 48'796.60 anerkannt; dieser Wert beruhe
auf dem bereits eingereichten Jahresabschluss. Die Klagerin habe ferner den als
Eigengut geltend gemachten Wert der Einzelunternehmung im Zeitpunkt der Hei-
rat anerkannt; diese Werte seien vorbehaltlos anerkannt worden und hinsichtlich
der GmbH gehe die Klagerin selbst davon aus, dass fur die guterrechtliche Ausei-
nandersetzung der Wert per Datum der Scheidung zu bestimmen sei; damit sei
nicht dargetan, inwiefern die Klagerin die vollstandigen Buchhaltungen der Jahre

2014 und 2015 bendtige. Es sei zulassig, zwei Unternehmen zu fuhren; die Ab-
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schllsse lagen vor und die Klagerin habe keine Auffalligkeiten geltend gemacht,
welche den vollstandigen Beizug der Buchhaltungen erfordern wirden. Es komme
hinzu, dass er sich von Dezember 2014 bis August 2015 in Haft befunden habe;
das Jahr 2015 sei auch aus Sicht der Klagerin nicht massgebend flr die Wertbe-
stimmung. Die Klagerin habe nie substantiiert dargetan, weshalb sie zur Beziffe-
rung ihrer guterrechtlichen Anspruche diese Unterlagen brauche; in guterrechtli-
cher Hinsicht bestehe diesbezuglich kein Auskunftsinteresse der Klagerin (Urk.
212 S. 14 1).

8.1.3. Die Klagerin halt im Wesentlichen dagegen, sie habe schon vor Vorinstanz
klar begrindet, weshalb die Geschaftsvorgange 2014 und 2015 nachvollzogen
werden mussten. Es gehe um die intransparenten Transaktionen wahrend des
Nebeneinanderfuhrens der beiden Firmen sowie darum, was mit dem Guthaben
der stillgelegten Einzelfirma im Jahr 2015 geschehen sei (Urk. 218 S. 26 f.; Urk.
67 Ziff. 9.2.c) und 85 Ziff. 3.1 S. 42 f.).

8.1.4. Da nur Auskunft Uber Tatsachen verlangt werden darf, die fur den betref-
fenden eherechtlichen Anspruch zumindest potentiell entscheidrelevant sind (vgl.
E. 4.3.), erscheint einhergehend mit der Uberzeugenden Darstellung des Beklag-
ten durch die Vorinstanz nur unzureichend begrindet, inwiefern die Klagerin die
erwahnten Buchhaltungen der Jahre 2014 und 2015 zur Bezifferung der guter-
rechtlichen Anspriche bendtigt. Wenn die Klagerin unter Hinweis auf ihre erstin-
stanzlichen Rechtsschriften Gegenteiliges ausflihrt, so ist den von ihr angefiihrten
Urkundenstellen (Urk. 67 Ziff. 9.2.c) und 85 Ziff. 3.1 S. 42 {.) nichts zu entnehmen,
was ihre Darstellung untermauert. Das diesbezlgliche Auskunftsbegehren ist in

Gutheissung der Berufung abzuweisen.

8.2. Kontoausziige des Beklagten

8.2.1. Die Vorinstanz erwog, dass die Klagerin die Edition von detaillierten Konto-
auszugen zu acht Konti (vgl. fur die Auflistung S. 4) des Beklagten vom 1. Januar
2014 bis zum Tage der Edition beantrage. Die Auszuge seien in guterrechtlicher
Hinsicht relevant, um zu prifen, ob im Zeitraum vor dem Stichtag zu berlcksichti-

gende Transaktionen zwischen den Gltermassen stattgefunden hatten. Der Be-



-19-

klagte sei vom 1. Januar 2014 bis 5. Februar 2015 zur Edition zu verpflichten.

Daruber hinaus sei der Anspruch der Klagerin abzuweisen (Urk. 213 S. 15).

8.2.2. Der Beklagte macht in der Berufung geltend, dass zwei dieser Konti den
gemeinsamen Kindern gehdéren wirden und darauf unbestrittenermassen guter-
rechtlich irrelevantes Kindsvermogen liege. Bei einem weiteren Konto handle es
sich um das Geschéaftskonto der C.__ GmbH; daher sei es ein Vermogens-
wert der GmbH; es sei Bestandteil der Buchhaltung der GmbH und in diesem
Kontext von der Vorinstanz schon abgehandelt worden. Es bestehe kein Aus-
kunftsinteresse am Geschaftskonto, da der Wert der GmbH zum Urteilszeitpunkt
zu bestimmen sei. Die GmbH sei wahrend der Ehe gegrundet worden, stelle Er-
rungenschaft dar und angebliche Transaktionen zwischen den Gutermassen
stiinden nicht zur Diskussion. Der Beklagte fuhrt ferner unter Hinweis auf die vo-
rinstanzlichen Rechtsschriften aus, dass mit Bezug auf die Anrechnung seiner
Bankguthaben sowohl hinsichtlich des Vermogensstands per Stichtag als auch
mit Bezug auf das anzurechnende Eigengut Ubereinstimmung zwischen den Par-
teien herrsche und weder Transaktionen zwischen den Gutermassen noch eine
Hinzurechnung im Sinne von Art. 208 ZGB zur Diskussion stiinden. Es fehle da-

mit an einem substantiierten Auskunftsinteresse der Klagerin (Urk. 212 S. 15 ff.).

8.2.3. Die Klagerin entgegnet, dass es sich bei den Transaktionen auf den Konti
der Kinder klar um geschaftliche Transaktionen handle, wie zwei Beispiele erhel-
len wirden (Urk. 80/32 und Urk. 80/34). Sie habe nie Einblick in diese Konti ge-
habt, weshalb die detaillierten Auszuge beantragt worden seien. Der Beklagte ha-
be immer wieder Transaktionen zwischen diversen Konti gemacht, so auch zwi-
schen den beiden Firmenkonti in den Jahren 2014 und 2015; es habe vollige In-
transparenz geherrscht. Zu Recht habe die Vorinstanz daher den Beklagten zur
Edition bis zum Stichdatum verpflichtet. Die Verpflichtung zur Edition der Auszlige
der Kinderkonti sei daher nicht aufzuheben. Mit Blick auf das Geschaftskonto der
C.__ GmbH sei dargelegt worden, dass ein Auskunftsinteresse an der Edition
der detaillierten Buchhaltungen der beiden Firmen 2014 und 2015 bestehe. Das
gelte auch fir den detaillierten Kontoauszug; das habe sie an den umseitig ge-

nannten Aktenstellen vor Vorinstanz begrundet. Der Beklagte verkenne, dass sie
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vor Vorinstanz klar dargelegt habe, dass wahrend des Nebeneinanderfihrens
beider Firmen guterrechtlich relevante Transaktionen erfolgt seien. Das Aus-
kunftsinteresse sei gegeben. Der Beklagte irre, wenn er meine, dass angesichts
der von ihr vorgenommenen provisorischen guterrechtlichen Berechnung anlass-
lich der Hauptverhandlung in Bezug auf die Konti kein Auskunftsinteresse mehr
bestehe. Der Beklagte habe die beantragten detaillierten Kontoauszige der ge-
nannten privaten Konti noch nicht ediert. Ihr Auskunftsinteresse bestehe entspre-
chend weiterhin (Urk. 218 S. 28 ff.).

8.2.4. Die Klagerin selber verweist in ihrer Berufungsantwort hinsichtlich der Kin-
derkonti auf zwei Beilagen zur Klageantwort (Urk. 80/32 und 80/34). Dabei han-
delt es sich um die zur Edition beantragten Kontoauszuge in der Zeitspanne vom
1. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2017 der auf die Kinder lautenden Konti Nr.
2und Nr. 1 beiderl._ (vgl. Urk. 220 S. 5). Das hat die Klagerin in ihrer letz-
ten Stellungnahme anerkannt (Urk. 222 S. 7). Wenn die Klagerin daruber hinaus
geltend macht, sie habe vor Vorinstanz die Belege bis zum Tage der Edition ver-
langt (Urk. 222 S. 7), so ist sie darauf hinzuweisen, dass die Vor-instanz das Aus-
kunftsrecht nur bis zum 5. Februar 2015 gewahrte, dariber hinaus den Aus-
kunftsanspruch aber abgewiesen (Urk. 213 S. 15) und die Klagerin dagegen keine
Berufung bzw. Anschlussberufung erhoben hat. Es ist daher auf das Editionsbe-
gehren hinsichtlich der beiden erwahnten Kinderkonti bei der I.__ nicht einzu-

treten.

Aus der vorinstanzlichen Begrindung geht nicht hervor, inwiefern das Ge-
schaftskonto der C._ GmbH bei der I.__ (Nr. 3) in der fraglichen Zeit-
spanne fur die guterrechtliche Auseinandersetzung entscheidrelevant sein soll; es
ist entgegen deren Begrindung gerade kein Privatkonto des Beklagten (vgl. Urk.
213 S. 15; Urk. 212 S. 15 f.; Urk. 218 S. 28). Die Darstellung der Klagerin in der
Berufungsantwort, weshalb ein Auskunftsinteresse an der Edition zu bejahen sei,
bleibt unsubstantiiert. Sie verweist wiederum auf die bereits erwahnten vo-
rinstanzlichen Aktenstellen (vgl. E. 8.1.4), denen die Untermauerung des erforder-
lichen Auskunftsinteresses gerade nicht zu entnehmen ist. Ubereinstimmend mit

der Berufungsbegrindung des Beklagten ist daher unzureichend begriundet, in-
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wiefern die Klagerin diesen detaillierten Kontoauszug zur Bezifferung ihrer guter-
rechtlichen Anspriche benotigt. In entsprechender Gutheissung der Berufung ist

der Editionsantrag in diesem Umfang abzuweisen.

Einhergehend mit der vorinstanzlichen Begrindung erscheint die Edition der
Kontoauszlge der funf weiteren Konti fur die Zeitspanne von Januar 2014 bis und
mit 5. Februar 2015 unter den gegebenen Umstanden hingegen als potentiell ent-
scheidrelevant. Die Vorinstanz erwog, dass die Klagerin die Gelegenheit zur PrU-
fung haben musse, ob Transaktionen zwischen den Gutermassen stattgefunden
hatten. Wenn der Beklagte rugt, Transaktionen stinden nicht zur Diskussion, so
setzt er sich ungenugend mit der knappen vorinstanzlichen Erwagung auseinan-
der. Das Argument des Beklagten, die Klagerin anerkenne die Bankguthaben zum
guterrechtlichen Stichtag, ist fur die in Frage stehenden Transaktionen nicht aus-
schlaggebend; im Ubrigen hat die Klagerin die Werte der Bankguthaben und des
Eigengutes des Beklagten nicht vorbehaltlos tUbernommen. Sowohl in der Replik
(Urk. 95/1 S. 3) als auch anlasslich der Hauptverhandlung (Prot. | S. 70) machte
sie die endgultige Bezifferung von der Beurteilung ihrer Stufenklage abhangig.
Diesbezlglich ist der vorinstanzliche Entscheid daher in Abweisung der Berufung

zu bestatigen.

8.3. Wertvermehrende Investitionen in die Liegenschaft

8.3.1. Die Vorinstanz erwog, dass wertvermehrende Investitionen in die eheliche
Liegenschaft in glterrechtlicher Hinsicht beachtlich seien. Der Klagerin komme
ein Rechtsschutzinteresse an der Edition entsprechender Unterlagen zu und der
Beklagte sei zur Edition zu verpflichten (Urk. 213 S. 17).

8.3.2. Der Beklagte fuhrt aus, keine der Parteien habe in den relevanten
vorinstanzlichen Rechtsschriften wertvermehrende Investitionen behauptet und es
seien auch keine diesbezuglichen Editionsbegehren gestellt worden. Das Aus-
kunftsbegehren, welches nicht Bestandteil der relevanten Rechtsschriften bilde,
sei wider besseres Wissen erfolgt und wiederum vollig unsubstantiiert geblieben.
Ein aus der Luft gegriffenes Auskunftsinteresse kdnne nicht bejaht werden. Er
konne dem Begehren auch nicht nachkommen, habe es doch keine wertvermeh-

renden Investitionen in die (eheliche) Liegenschaft gegeben (Urk. 212 S. 17).
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8.3.3. Die Klagerin entgegnet, sie habe das Editionsbegehren in Urk. 85 S. 3 ge-
stellt. Die Behauptung des Beklagten, es seien keine wertvermehrenden Investiti-
onen getatigt worden, werde bestritten. Die wertvermehrenden Investitionen in die
Liegenschaft habe ihr der Beklagte nicht bekannt gemacht. Die vorinstanzliche
Verpflichtung zur Edition sei nicht aufzuheben. Es sei gerichtsnotorisch, dass bei
einer Liegenschaft immer wieder Unterhaltsarbeiten getatigt werden mussten; die
Edition aller Unterlagen Uber Unterhaltsarbeiten ab dem Kauf der Liegenschaft bis
zur Edition werde erhellen, ob es sich um werterhaltende oder um wertvermeh-
rende Investitionen handle (Urk. 218 S. 30 f.).

8.3.4. Es wurde bereits erwogen, dass die klagerischen Antrage zur Stufenklage
in Urk. 85 kraft des direkten Verweises in der Replik prozesskonform eingebracht
wurden (vgl. E. 5.4.2). Insoweit geht die klagerische Argumentation fehl. Die Kla-
gerin beantragte vor Vorinstanz die Edition von Unterlagen Uber allfallige wert-
vermehrende Investitionen in das Haus (Urk. 85 S. 3). Eine Begrindung dazu er-
folgte nicht; Anhaltspunkte dafur, dass wertvermehrende Investitionen stattgefun-
den hatten, wurden vorinstanzlich nicht dargetan; das behauptet auch die Klage-
rin in der Berufungsantwort nicht. Damit fehlt es aber am erforderlichen Aus-
kunftsinteresse und die entsprechende Pflicht zur Edition ist in Gutheissung der

Berufung aufzuheben.

Fir die guterrechtliche Auseinandersetzung gilt der Verhandlungsgrundsatz
(Art. 277 Abs. 1 ZPO). Neue Tatsachen und darauf basierende Antrage sind im
Berufungsverfahren daher einzig unter eingeschrankten Voraussetzungen zulas-
sig (Art. 317 ZPO; vgl. E. 3.4). Inwiefern diese Voraussetzungen fur die Tatsa-
chenbehauptung und den Antrag der Klagerin zu den Unterhaltsarbeiten an der
ehelichen Liegenschaft erflllt sein sollten, wird nicht aufgezeigt (vgl. Urk. 220

S. 5). Darauf ist nicht weiter einzugehen.

9. Fazit und erstinstanzliche Prozesskosten

9.1. Zufolge vorbehaltloser Bezifferung der Unterhaltsanspriche durch die Kla-
gerin anlasslich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung ist auf die Auskunftsbe-

gehren in diesem Zusammenhang nicht einzutreten. Nicht einzutreten ist ebenso
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auf die Editionsbegehren betreffend Kinderkonti; bereits mit der Klageantwort
wurden die massgeblichen Auszuge eingereicht. Hinsichtlich der Buchhaltung der
Firmen des Beklagten, einschliesslich der Geschaftskonti, und hinsichtlich wert-
vermehrender Investitionen in die eheliche Liegenschaft hat der Beklagte in der
Berufung zu Recht geltend gemacht, dass ein Auskunftsinteresse der Klagerin
erstinstanzlich nur unzureichend dargetan wurde; insoweit ist das Auskunftsbe-
gehren der Klagerin abzuweisen. Im Ubrigen — Edition detaillierter Kontoausziige
von funf Konti des Beklagten — ist der vorinstanzliche Entscheid in teilweiser Ab-

weisung der Berufung zu bestatigen.

9.2. Die erstinstanzliche Festsetzung der Entscheidgebuhr tber Fr. 1'000.— in
Dispositiv Ziff. 2 (Urk. 213 S. 20) erscheint als angemessen und ist zu bestatigen
(vgl. Art. 318 Abs. 3 ZPO). Zwar ficht der Beklagte diese Ziffer explizit an

(Urk. 212 S. 2), sowohl aus dem Antrag als auch aus der Begriindung geht aber
hervor, dass sich der Beklagte einzig gegen die Kostenverteilung in Dispositiv
Ziff. 3 wendet (vgl. Urk. 212 S. 18). Unter Berucksichtigung der weitgehenden
Gutheissung der Berufung und des damit Uberwiegenden Unterliegens der Klage-
rin mit ihrem Auskunftsbegehren erscheint es als angemessen, der Klagerin die
erstinstanzlichen Gerichtskosten zu 85 % aufzuerlegen und sie entsprechend zur
Bezahlung einer reduzierten Parteientschadigung in Hohe von Fr. 2'154.— inkl.
Mehrwertsteuer an den Beklagten zu verpflichten. Der Beklagte hat die

vorinstanzlichen Gerichtskosten zu 15 % zu tragen.

10. Kosten- und Entschadigungsfolgen

Der Beklagte obsiegt im Berufungsverfahren weniger deutlich als vor Vorinstanz,
da einerseits die vorinstanzliche teilweise Klageabweisung nicht angefochten
wurde und andererseits dessen prozessualen Antrage abzuweisen waren. Aus-
gangsgemass wird er zu einem und die Klagerin zu zwei Dritteln kosten- und ent-
schadigungspflichtig (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Es rechtfertigt sich — in Anwendung
von § 12 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit §§ 5 und 6 Abs. 1 der GebUhrenverord-
nung des Obergerichts (GebV OG) — eine pauschale Entscheidgebihr von

Fr. 3'000.— festzusetzen. Die Kosten werden aus dem vom Beklagten geleisteten

Vorschuss bezogen. Die Klagerin hat ihm den Vorschuss anteilsmassig zu erstat-
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ten. Die auf einen Drittel reduzierte Parteientschadigung wird in Anwendung von §
5Abs.1,§6 Abs. 1, § 11 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 AnwGebV auf Fr. 850.— zuzlg-
lich 7.7 % Mehrwertsteuer (Fr. 65.45), damit auf Fr. 915.45, festgesetzt.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird vorgemerkt, dass Dispositiv-Ziff. 1 Absatz 2 (teilweise Abweisung
der Klage auf Auskunftserteilung) des Einzelgerichts im ordentlichen Verfah-
ren am Bezirksgericht Bllach vom 10. September 2020 am 16. Februar
2021 in Rechtskraft erwuchs.

2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.

Es wird erkannt:

1. Inteilweiser Gutheissung der Berufung des Beklagten werden die Dispositiv-
Ziffern 1 bis 4 des Teilurteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren

am Bezirksgericht Bulach vom 10. September 2020 wie folgt neu gefasst:

"1.  Der Beklagte wird verpflichtet, dem hiesigen Gericht zu Handen der Klagerin innert 20

Tagen ab Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils die detaillierten Kontoausziige der

folgenden Konten, jeweils vom 1. Januar 2014 bis und mit 5. Februar 2015, schrift-

lich, im Doppel einzureichen:

- D._ -Privatkonto Nr. 4;
- E.  -Privatkonto Nr. 5;
- F.___ Nr.6;

- H. -Konto Nr. 7;

- G.__ -Privatkonto Nr. 8;

Im Mehrumfang wird die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen, soweit darauf

eingetreten wird.

2. Die Entscheidgebihr wird auf Fr. 1'000.— festgesetzt. Allfallige weitere Auslagen blei-

ben vorbehalten.
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3.  Die Gerichtskosten werden der Klagerin zu 85 % und dem Beklagten zu 15 % aufer-

legt.

4. Die Klagerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine reduzierte Parteientschadigung

von Fr. 2'154.— (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen."

Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 3'000.— festgesetzt.

Die Gerichtskosten flr das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klagerin
zu zwei Dritteln und dem Beklagten zu einem Drittel auferlegt und mit dem
von ihm geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Die Klagerin wird verpflich-
tet, dem Beklagten den geleisteten Vorschuss im Umfang von Fr. 2'000.— zu

erstatten.

Die Klagerin wird verpflichtet, dem Beklagten fur das Berufungsverfahren ei-

ne Parteientschadigung von Fr. 915.45 zu bezahlen.

Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen

Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurick.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Teilentscheid im Sinne von Art. 91 BGG.

Es handelt sich um eine vermoégensrechtliche Angelegenheit.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
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Zurich, 24. September 2021

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer

Die Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. D. Scherrer lic. iur. M. Reuss-Valentini
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	Beschluss und Urteil vom 24. September 2021
	Zuletzt modifiziertes Rechtsbegehren betreffend Stufenklage: (Urk. 95/1 S. 3 i.V.m. Urk. 85 S. 2 ff.)
	 die Jahresrechnung der Firma C._____ GmbH 2017
	 die Buchhaltung der Firma C._____ GmbH 2015, 2016 und 2017 (inkl. allen Kontiblättern) samt allen Belegen
	 die Steuererklärung 2017 samt allen Beilagen
	 detaillierte Auszüge aller Privatkonti des Beklagten, nämlich: D._____-Privatkonto, E._____-Privatkonto, F._____, G._____-Privatkonto, H._____-Konto (für die Konto-Nummern: siehe act. 79, Ziffer 3.1, S. 27) sowie der zusätzlichen Konti:
	I._____-Konti 1, 2 (act. 80/36) und 3
	alle Auszüge ab dem 1.1.2014 bis zum Tage der Edition mit Ausnahme des H._____-Kontos 25.05.2018: hievon der Auszug erst ab dem 1.1.2018 bis zum Tag der Edition
	 detaillierte Auszüge der Geschäftskonti Einzelunternehmung, I._____-Konto und J._____ Privatkonto (für die Konto-Nummern: siehe act. 80/47 und 48)
	 detaillierte Auszüge der Konti der Firma C._____ GmbH, nämlich: Kontoverbindung und Konto-Nummern ergeben sich aus den zu edierenden Buchhaltungsunterlagen,
	alle Auszüge ab dem 1.1.2014 bis zum Tage der Edition
	 die Jahresrechnung 2015 der Einzelfirma des Beklagten sowie der Firma C._____ GmbH sowie
	je die detaillierten Buchhaltungen samt Kontoblättern und Belegen für die Jahre 2014 und 2015
	 die detaillierten Auszüge all seiner Konti (private Konti und geschäftliche Konti, aufgelistet obig unter dem Titel "Zur Festlegung der Leistungsfähigkeit des Beklagten" sowie insbesondere auch jene der Firma C._____ GmbH),
	ab 1.1.2014 bis zum güterrechtlichen Stichdatum
	 Belege über alle Zahlungen zum Kauf der ehelichen Liegenschaft, insbesondere jener Zahlungen "restliche Mittel" genannt in act. 79 (Ziffer 4.1, S. 35) in der Höhe von CHF 195'471.00
	 Unterlagen über allfällige wertvermehrende Investitionen in das Haus

	Angefochtenes Teilurteil vom 10. September 2020: (Urk. 213 S. 19 ff.)
	1. Der Beklagte wird verpflichtet, dem hiesigen Gericht zu Handen der Klägerin innert 20 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft dieses Teilurteils die folgenden Urkunden schriftlich, im Doppel einzureichen:
	 vollständige Buchhaltungen inkl. allen Kontoblättern und Buchungsbelegen der Firma C._____ GmbH der Jahre 2014 und 2015;
	 vollständige Buchhaltungen inkl. allen Kontoblättern und Buchungsbelegen der Einzelfirma K._____ des Beklagten der Jahre 2014 und 2015;
	 sämtliche Beilagen zur Steuererklärung 2017 des Beklagten;
	 detaillierte Kontoauszüge der folgenden Konten, jeweils vom 1. Januar 2014 bis und mit 5. Februar 2015:
	 D._____-Privatkonto Nr. 4;
	 E._____-Privatkonto Nr. 5;
	 F._____ Nr. 6;
	 H._____-Konto Nr. 7;
	 G._____-Privatkonto Nr. 8;
	 I._____-Konto Nr. 1;
	 I._____-Konto Nr. 2;
	 I._____-Konto Nr. 3;
	 detaillierte Kontoauszüge aller Geschäftskonten der Firma C._____ GmbH der Jahre 2014 bis und mit 2018;
	 detaillierte Kontoauszüge aller Geschäftskonten der Einzelfirma K._____ des Beklagten der Jahre 2014 und 2015;
	 Belege über allfällige wertvermehrende Investitionen in die eheliche Liegenschaft an der …-strasse … in L._____ [Ortschaft].
	Im Mehrumfang wird die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen.

	2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 1'000.– festgesetzt. Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin zu 15% und dem Beklagten zu 85% auferlegt.
	4. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'154.– (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
	5. [Schriftliche Mitteilung]
	6. [Rechtsmittel]
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	1. Streitgegenstand
	A._____ (fortan Beklagter) und B._____ (fortan Klägerin) sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder (M._____, geb. tt.mm.2009 und N._____, geb. tt.mm.2010). Die Vorinstanz regelte mit Eheschutzurteil vom 8. April 2015 die Folgen des Getrenntleb...
	Seit Mitte Juni 2017 stehen die Parteien vor Vorinstanz im Scheidungsverfahren. Mit Teilurteil vom 10. September 2020 wurde im Rahmen einer Stufenklage über Editionsbegehren der Klägerin befunden. Der die Berufung führende Beklagte erachtet das Vorgeh...

	2. Prozessgeschichte
	2.1. Mit Eingabe vom 15. Juni 2017 (Datum Poststempel) leitete die Klägerin die vorliegende Scheidungsklage ein (Urk. 1). Nach Durchführung der Einigungsverhandlung verbunden mit einer Verhandlung betreffend vorsorgliche Massnahmen (Prot. I S. 13 ff.)...
	2.2. Mit Eingabe vom 19. Oktober 2020 erhob der Beklagte Berufung gegen das vorinstanzliche Teilurteil mit den eingangs angeführten Anträgen (Urk. 212 S. 2 f.). Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-211). Der Beklagte leistete den ihm m...
	2.3. Das Berufungsverfahren ist spruchreif.

	3. Berufungsvoraussetzungen / Prozessuales
	3.1. Nach Eingang der Berufung prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Berufung ging rechtzeitig, schriftlich begründet und mit konkreten Anträgen versehen bei der Rechtsmittelinstanz ein (Urk. ...
	3.2. Mit der Berufung wurden weder die Verfügung betreffend Abschreibung infolge Gegenstandslosigkeit noch die teilweise Abweisung der Klage auf Auskunftserteilung (Dispositiv-Ziffer 1 Absatz 2 des Urteils) angefochten. Diese Regelungen sind in Rechts...
	3.3. Das Berufungsverfahren ist ein eigenständiges Verfahren. Es dient nicht etwa der Vervollständigung des erstinstanzlichen Verfahrens, sondern vielmehr der Überprüfung und Korrektur des angefochtenen Entscheides im Lichte konkret dagegen vorgebrach...
	3.4. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren grundsätzlich nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden, das heisst, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorg...

	4. Grundlagen zur Stufenklage und zum Auskunftsbegehren
	4.1. Bei Stufenklagen sind ein Hilfsbegehren auf Information und der Hauptanspruch in der Weise objektiv gehäuft, dass über das Hilfsbegehren zuerst zu entscheiden ist. Nach Erteilung der Information und entsprechender Bezifferung kann über das Hauptb...
	4.2. Nach Art. 170 ZGB kann jeder Ehegatte vom andern Auskunft über dessen Einkommen, Vermögen und Schulden verlangen. Auf sein Begehren kann das Gericht den andern Ehegatten oder Dritte verpflichten, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die n...
	4.3. Anders als bei der vorsorglichen Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO darf das Auskunftsbegehren hinsichtlich der verlangten Auskünfte eine gewisse Unschärfe aufweisen. Die Anforderungen an die Bestimmtheit dürfen nicht zu hoch angesetzt werden (vgl...
	4.4. Davon zu unterscheiden sind prozessuale Editions- und Auskunftspflichten gestützt auf das Verfahrensrecht, welche in Art. 150 ff. ZPO geregelt werden. Jede Partei hat das Recht zu beantragen, dass das Gericht über streitige und entscheidwesentlic...
	4.5. Eine objektive Klagenhäufung ist grundsätzlich zulässig, sofern zur Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche das gleiche Gericht sachlich zuständig und die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 ZPO). Verfolgt ein Ehegatte seinen Anspruc...

	5. Anfechtungsobjekt / Scheidung auf Klage / Rechtsbegehren
	5.1. Anfechtungsobjekt ist das Teilurteil vom 10. September 2020, mit dem das Hilfsbegehren auf Auskunftserteilung im Rahmen der Stufenklage teilweise gutgeheissen wurde; über den Hauptanspruch der Klägerin und den weiteren Gang des Verfahrens hat die...
	5.2. Die Scheidungsklage kann ohne schriftliche Begründung eingereicht werden (Art. 290 ZPO). Kommt an der Einigungsverhandlung keine Einigung zustande, setzt das Gericht der Klägerin Frist zur Nachreichung der schriftlichen Klagebegründung (Art. 291 ...
	5.3. Insofern der Beklagte sich in der Berufung auf den Standpunkt stellt, die Rechtsbegehren der Klägerin sowie die Begründung dazu seien prozessrechtlich unklar und widersprüchlich (Urk. 212 S. 6), setzt er sich nicht mit den vorinstanzlichen Erwägu...
	5.4. Die Vorinstanz erwog, die Klägerin habe die in der unbegründeten Scheidungsklage erstmals gestellten Rechtsbegehren zur Stufenklage mehrfach modifiziert, was entgegen der Auffassung des Beklagten ohne weiteres im Sinne von Art. 227 Abs. 1 lit. a ...
	5.4.1. Der Beklagte beanstandet mit seiner Berufung, die Klägerin habe in ihrer Replik (Urk. 95/1) die Stufenklage aufrecht erhalten, auf die Eingabe vom 31. August 2018 verwiesen (Urk. 85) und diese zum integrierenden Bestandteil der Replik erklärt. ...
	5.4.2. Ein Verweis auf die Akten kann zulässig sein, wenn er nicht dazu führt, dass die Gegenpartei und das Gericht die Tatsachen aus der Beilage selbst zusammensuchen müssen. Es genügt nicht, dass in den Beilagen die verlangten Informationen in irgen...
	5.4.3. Wenn sich der Beklagte schliesslich daran stösst, dass die Klägerin auch nach der Hauptverhandlung noch Editionsbegehren stellte, ohne sie in einen Kontext zur hängigen Stufenklage zu stellen (Urk. 212 S. 8), so ist darauf hinzuweisen, dass die...

	6. Prozessleitung / Rechtsschutzinteresse
	6.1. Das Gericht leitet den Prozess. Es erlässt die notwendigen prozessleitenden Verfügungen zur zügigen Vorbereitung und Durchführung des Verfahrens (Art. 124 Abs. 1 ZPO).
	6.1.1. Die Vorinstanz erwog, dass insoweit ein prozessuales Versehen vorliege, als sie zu sämtlichen Scheidungsfolgen einen doppelten Schriftenwechsel angeordnet und die Hauptverhandlung durchgeführt habe. Der Entscheid über den von Beginn an beantrag...
	6.1.2. Der Beklagte macht in der Berufung geltend, die Vorinstanz habe die Klägerin mit den prozessleitenden Verfügungen vom 2. Juli und 5. September 2018 unmissverständlich aufgefordert, die Tatsachenbehauptungen und Beweismittel abschliessend zu ben...
	6.1.3. Prozessleitende Verfügungen stehen unter der Prämisse der freien Abänderbarkeit bis hin zum Endentscheid. Davon ausgenommen sind indes diejenigen Fälle, in denen eine Wiedererwägung gegen die Gebote der Rechtssicherheit sowie des Handelns nach ...
	6.2. Ist es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern, so kann sie eine unbezifferte Forderungsklage erheben (Art. 85 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Dabei obliegt der klagenden Partei der Nachweis...
	6.2.1. Der Beklagte führt in der Berufung aus, dass die Klägerin zu keinem Zeitpunkt substantiiert begründet habe, weshalb ihr die Bezifferung des Hauptanspruchs unzumutbar bzw. unmöglich sei. Auch die Vorinstanz gehe auf diese prozessuale Voraussetzu...
	6.2.2. Die Bezifferung des Rechtsbegehrens ist insbesondere dann als unmöglich anzusehen, wenn die Klägerin die Höhe ihres Anspruchs nicht kennen kann, weil diese von Tatsachen abhängig ist, über die sie nicht verfügt und die nicht in ihrem Einflussbe...
	6.2.3. Es trifft zu, dass sich die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid abgesehen von einer theoretischen Erwägung (Urk. 213 S. 7) nicht explizit mit der Unmöglichkeit der Bezifferung der klägerischen Anträge zum Unterhalt und zum Güterrecht befasste...

	7. Bezifferung
	7.1. Der Beklagte stellt sich mit der Berufung auf den Standpunkt, dass rechtlich kein Raum mehr für die Aufrechterhaltung der Stufenklage bestehe, wenn eine Bezifferung der Rechtsbegehren vorliege (Urk. 212 S. 5). Die von der Klägerin in der Klagebeg...
	7.2. Die Stufenklage ist eine Erscheinungsform der unbezifferten Forderungsklage, bei welcher ebenfalls ein Mindeststreitwert im Sinne eines vorläufigen Streitwerts anzugeben ist (vgl. HGer ZH HG150195 vom 22. März 2018, E.1.2.3 m.w.H.). Der Beklagte ...
	7.3. Die Klägerin weist in der Berufungsantwort zu Recht darauf hin, dass sie ihre güterrechtlichen Ansprüche anlässlich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung unter dem Vorbehalt des Ergebnisses der Auskunft im Rahmen der Stufenklage beziffert habe (U...

	8. Materielles zum güterrechtlichen Auskunftsanspruch
	8.1. Buchhaltung der Firmen des Beklagten
	8.1.1. Die Vorinstanz erwog, dass die Klägerin die Edition der Buchhaltung inkl. allen Kontenblättern und Belegen der C._____ GmbH sowie der Einzelfirma des Beklagten der Jahre 2014 und 2015 beantrage. Die Klägerin behaupte, dass der Beklagte per Ende...
	8.1.2. Der Beklagte hält dafür, die Klägerin habe den Wert der Einzelunternehmung per 31. Dezember 2015 von Fr. 48'796.60 anerkannt; dieser Wert beruhe auf dem bereits eingereichten Jahresabschluss. Die Klägerin habe ferner den als Eigengut geltend ge...
	8.1.3. Die Klägerin hält im Wesentlichen dagegen, sie habe schon vor Vorinstanz klar begründet, weshalb die Geschäftsvorgänge 2014 und 2015 nachvollzogen werden müssten. Es gehe um die intransparenten Transaktionen während des Nebeneinanderführens der...
	8.1.4. Da nur Auskunft über Tatsachen verlangt werden darf, die für den betreffenden eherechtlichen Anspruch zumindest potentiell entscheidrelevant sind (vgl. E. 4.3.), erscheint einhergehend mit der überzeugenden Darstellung des Beklagten durch die V...
	8.2. Kontoauszüge des Beklagten
	8.2.1. Die Vorinstanz erwog, dass die Klägerin die Edition von detaillierten Kontoauszügen zu acht Konti (vgl. für die Auflistung S. 4) des Beklagten vom 1. Januar 2014 bis zum Tage der Edition beantrage. Die Auszüge seien in güterrechtlicher Hinsicht...
	8.2.2. Der Beklagte macht in der Berufung geltend, dass zwei dieser Konti den gemeinsamen Kindern gehören würden und darauf unbestrittenermassen güterrechtlich irrelevantes Kindsvermögen liege. Bei einem weiteren Konto handle es sich um das Geschäftsk...
	8.2.3. Die Klägerin entgegnet, dass es sich bei den Transaktionen auf den Konti der Kinder klar um geschäftliche Transaktionen handle, wie zwei Beispiele erhellen würden (Urk. 80/32 und Urk. 80/34). Sie habe nie Einblick in diese Konti gehabt, weshalb...
	8.2.4. Die Klägerin selber verweist in ihrer Berufungsantwort hinsichtlich der Kinderkonti auf zwei Beilagen zur Klageantwort (Urk. 80/32 und 80/34). Dabei handelt es sich um die zur Edition beantragten Kontoauszüge in der Zeitspanne vom 1. Dezember 2...
	Aus der vorinstanzlichen Begründung geht nicht hervor, inwiefern das Geschäftskonto der C._____ GmbH bei der I._____ (Nr. 3) in der fraglichen Zeitspanne für die güterrechtliche Auseinandersetzung entscheidrelevant sein soll; es ist entgegen deren Be...
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	1. Es wird vorgemerkt, dass Dispositiv-Ziff. 1 Absatz 2 (teilweise Abweisung der Klage auf Auskunftserteilung) des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 10. September 2020 am 16. Februar 2021 in Rechtskraft erwuchs.
	2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.
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	1. In teilweiser Gutheissung der Berufung des Beklagten werden die Dispositiv-Ziffern 1 bis 4 des Teilurteils des Einzelgerichts im ordentlichen Verfahren am Bezirksgericht Bülach vom 10. September 2020 wie folgt neu gefasst:
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	4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'154.– (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen."

	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 3'000.– festgesetzt.
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	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

